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Aktenzeichen V-2 
bei Antwort bitte angeben 
 
van Endern 
Telefon: 0211 4566-678 
Telefax: 0211 4566- 
benedikt.vanendern@mulnv.nr
w.de 
 
Umsatzsteuer 
ID-Nr.: DE 306 505 705 

Verbot von Osterfeuern 2020 unter Berücksichtigung des Coronavi-
rus SARS-CoV-2 
 
 
Nach § 7 Abs.1 LImSchG ist das Verbrennen und Abbrennen von Gegen-

ständen im Freien grundsätzlich untersagt, soweit dadurch die Nachbar-

schaft oder Allgemeinheit gefährdet oder erheblich belästigt werden. § 7 

Abs. 1 Satz 2 LImSchG räumt den Gemeinden die Möglichkeit ein, Aus-

nahmen zuzulassen. Als Ausnahmen rechtlich anerkannt sind hierbei Os-

terfeuer als sog. Brauchtumsfeuer, soweit diese von in der Ortsgemein-

schaft verankerten Glaubensgemeinschaften, Organisationen oder Ver-

einen ausgerichtet werden und im Rahmen einer öffentlichen Veranstal-

tung für jedermann zugänglich sind.  

 

Gem. § 11 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierun-

gen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) sind Veranstal-

tungen und Versammlungen grundsätzlich untersagt. Aufgrund dessen 

können Osterfeuer bzw. Brauchtumsfeuer in bisheriger Tradition zurzeit 

nicht stattfinden.  
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Ferner wird darauf hingewiesen, dass Feuer im Freien nicht zur Abfallbe-

seitigung missbraucht werden dürfen.  

 

Ein genereller Entsorgungsengpass für Grün- bzw. Gartenabfälle besteht 

derzeit nicht und wäre im Übrigen auch nicht - wie teilweise von Kommu-

nen geplant - über das Abbrennen von Osterfeuern unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit zu lösen.  

 

Die Bezirksregierungen werden als zuständige Aufsichtsbehörde gebe-

ten, den landeseinheitlichen Vollzug in  Bezug auf o. g. Grundsätze si-

cherzustellen.  

 

 

Gez.        Gez.  

Dr. Fiebig       Lieberoth-Leden 

 

 
 
 
 


